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Satzung für die Freiwillige Feuerwehr 
der Stadt Oranienbaum-Wörlitz 

(Feuerwehrsatzung) 
 
Aufgrund der §§ 6 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 
2011 (GVBl. LSA S. 814) in Verbindung mit dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (BrSchG ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.06.2001 (GVBl. LSA S. 190), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17.02.2010 (GVBl. LSA S. 69) hat der Stadtrat Oranienbaum-Wörlitz in 
seiner Sitzung am 08.05.2012 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Errichtung der Freiwilligen Feuerwehr 
 
Die Stadt Oranienbaum-Wörlitz hält zur Erledigung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet des Brandschutzes und 
der Hilfeleistungen, unter Beachtung der territorialen Besonderheiten und Gefährdungen, eine Freiwillige 
Feuerwehr vor. Die Freiwillige Feuerwehr ist eine rechtlich unselbständige Einrichtung der Stadt Oranien-
baum-Wörlitz mit der Bezeichnung: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Oranienbaum-Wörlitz. 
 
 

§ 2 Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr 
 
(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen die Abwehr von Brandgefahren (vorbeugender 

Brandschutz), die Brandbekämpfung (abwehrender Brandschutz) und die Hilfeleistung bei Unglücksfäl-
len sowie bei Notständen im Sinne der §§ 1 und 2 BrSchG und die Aufklärung über brandschutzgerech-
tes Verhalten. 

 
(2) Die Freiwillige Feuerwehr kann darüber hinaus mit Zustimmung der Stadt Oranienbaum-Wörlitz als 

Trägerin der Freiwilligen Feuerwehr zu anderen Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, 
wenn dadurch ihre Einsatzbereitschaft nicht beeinträchtigt wird und die Zustimmung der Orts- oder 
Stadtwehrleitung vorliegt. Sich daraus ergebene Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen bleiben 
davon unberührt. Ein Rechtsanspruch auf solche Leistungen besteht nicht. 

 
 

§ 3 Struktur der Freiwilligen Feuerwehr 
 
(1) Aufgrund einer Risikoanalyse in den Ortschaften der Stadt Oranienbaum-Wörlitz und den damit ver-

bundenen territorialen Besonderheiten werden folgende Ortsfeuerwehren vorgehalten: 

- Ortsfeuerwehr Oranienbaum 

- Ortsfeuerwehr Vockerode 

- Ortsfeuerwehr Wörlitz 

- Ortsfeuerwehr Griesen 

- Ortsfeuerwehr Kakau 

- Ortsfeuerwehr Horstdorf 

- Ortsfeuerwehr Gohrau/ Rehsen/Riesigk 

Die Ortsfeuerwehren werden in der Freiwilligen Feuerwehr Oranienbaum-Wörlitz zusammengefasst. 
Die Struktur ist den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. 

 
(2) Innerhalb der Struktur gliedert sich die Freiwillige Feuerwehr in: 

- Einsatzabteilung 

- Jugendfeuerwehr 

- Kinderfeuerwehr 

- Alters- und Ehrenabteilung 
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(3) Die Abteilungen bestehen jeweils aus den Abteilungen der Ortsfeuerwehren. 
 
 

§ 4 
§ 4 Aufnahme als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 

 
(1) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim Stadt- oder Ortswehrleiter zu beantra-

gen. Minderjährige haben mit dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer ge-
setzlichen Vertreter vorzulegen. 

 
(2) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Bürgermeister nach Anhörung der Stadt- und der betref-

fenden Ortswehrleitung. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Der Antragsteller ist über die Ent-
scheidung schriftlich zu informieren. 

 
(3) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den Bürgermeister bzw. in dessen Auftrag 

durch den Stadtwehrleiter unter Überreichung der Satzung. Dabei ist das neue Mitglied durch Unter-
schriftsleistung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben, die sich aus den gesetzlichen Be-
stimmungen, dieser Satzung sowie den Dienstanweisungen ergeben, zu verpflichten. 

 
 

§ 5 Einsatzabteilung 
 
(1) Als Mitglieder der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr können nur Personen aufgenommen 

werden, die den Anforderungen des Einsatzdienstes geistig und körperlich gewachsen sind und das 18. 
Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen das 65. Lebensjahr nicht überschritten haben. Bei Zweifeln ü-
ber die geistige und körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt wer-
den. 

 
(2) Bei Neuaufnahmen beträgt die Probezeit ein Jahr. Diese entfällt für Feuerwehrangehörige, die aus der 

Jugendfeuerwehr übertreten und für Einsatzkräfte einer anderen Freiwilligen Feuerwehr, wenn sie 
Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Oranienbaum-Wörlitz werden. 

 
(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 bezeichneten Aufgaben nach Anweisung des 

Stadt- oder Ortswehrleiters oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzuführen. 
 
(4) Sie haben insbesondere  

- die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z. B. Dienstvorschriften, Ausbildungsvor-
schriften, Unfallverhütungsvorschriften) sowie Anweisungen des Einsatzleiters oder der sonst zu-
ständigen Vorgesetzten zu befolgen, 

- bei Alarmierung schnellstmöglich zu erscheinen und den für den Alarmfall geltenden Anweisungen 
und Vorschriften Folge zu leisten, 

- an der Aus- und Fortbildung, den Übungen und sonstigen dienstlichen Veranstaltungen teilzuneh-
men, 

- die ihnen anvertrauten Fahrzeuge, Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände, Geräte und Einrich-
tungen zu pflegen und sie nur zu dienstlichen Zwecken zu nutzen, 

- ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich den Angehörigen der Feuerwehr gegenüber kamerad-
schaftlich zu verhalten. 

 
(5) Feuerwehrmitglieder ohne abgeschlossene Truppmannausbildung dürfen keine Truppmannfunktion 

übernehmen. Feuerwehrmitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr und mit abgeschlossener Trupp-
mannausbildung Teil 1 (Grundausbildung) dürfen zu Ausbildungszwecken mit Zustimmung des Einsatz-
leiters/Gruppenführers im Einzelfall bei Einsätzen anwesend sein. Bei minderjährigen Feuerwehrmit-
gliedern muss hierzu eine gesonderte Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegen. 
Die in Satz 2 genannten Mitglieder dürfen sich an der Einsatzstelle nur außerhalb des Gefahrenberei-
ches und in Begleitung eines einsatzerfahrenen Feuerwehrangehörigen aufhalten. Eine Anrechnung 
auf die Einsatzstärke erfolgt nicht. 
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(6) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit einer dauerhaften Einschränkung der gesundheitli-

chen Voraussetzungen, der Vollendung des 65. Lebensjahres, dem Ausschluss oder dem Austritt. Der 
Austritt muss schriftlich gegenüber dem Bürgermeister erklärt werden. 

 
(7) Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflichten, so kann ihm der Bürgermeister im 

Einvernehmen mit den Stadt- und Ortswehrleitern eine Ermahnung aussprechen. Vor dem Ausspruch 
ist dem Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu geben. 

 
(8) Der Bürgermeister kann einen Angehörigen der Einsatzabteilung aus wichtigem Grund, insbesondere 

bei vorsätzlicher Verletzung der Dienstpflichten, durch schriftlichen, mit Begründung und Rechtsbe-
helfsbelehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen Feuerwehr ausschließen. Zuvor ist dem Be-
troffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 
 

§ 6 Jugendfeuerwehr 
 
(1) Die Jugendfeuerwehr der Stadt Oranienbaum-Wörlitz gliedert sich in die : 

- Jugendfeuerwehr Horstdorf, 

- Jugendfeuerwehr Kakau. 
 
(2) Die Jugendfeuerwehren sind freiwillige Zusammenschlüsse von Jugendlichen im Alter vom vollende-

tem 10. bis zum vollendetem 18. Lebensjahr. Sie gestalten ihr Jugendleben als selbständige Abteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr nach einer gesonderten Ordnung. 

 
(3) Als Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr unterstehen die Jugendfeuerwehren der fachlichen Aufsicht 

und der Betreuung durch den Stadtwehrleiter oder eines Stellvertreters und der Ortswehrleiter, die 
sich dazu jeweils ausreichend qualifizierten und geeigneten Jugendfeuerwehrwartes bedienen. 

 
 

§ 7 
§ 7 Kinderfeuerwehr 

 
(1) Die Kinderfeuerwehr der Stadt Oranienbaum-Wörlitz befindet sich in Gründung. 
 
(2) Die Kinderfeuerwehr ist der freiwillige Zusammenschluss von Kindern im Alter vom vollendetem 6. bis 

zum vollendetem 10. Lebensjahr. Sie gestalten ihr Kinderleben als selbständige Abteilung der Freiwilli-
gen Feuerwehr nach einer gesonderten Ordnung. 

 
(3) Als Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr untersteht die Kinderfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und 

der Betreuung durch den Stadtwehrleiter oder eines Stellvertreters und der Ortswehrleiter, die sich 
dazu jeweils ausreichend qualifizierten und geeigneten Kinderfeuerwehrwartes bedienen. 

 
 

§ 8 
§ 8 Alters- und Ehrenabteilung 

 
(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird übernommen, wer wegen Vollendung des 65. Lebensjahres, 

dauernder Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen wichtigen persönlichen Gründen aus der Einsatzabtei-
lung ausscheidet. Die Alters- und Ehrenabteilung gestaltet ihr Leben als selbständige Abteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr nach einer besonderen Ordnung. 

 
(2) Als Ehrenmitglied können auch Personen aufgenommen werden, die in besonderer Weise zur Förde-

rung des Brandschutzes und der Hilfeleistung in der Stadt Oranienbaum-Wörlitz beigetragen haben. 
Auf Vorschlag der Stadtwehrleitung entscheidet der Stadtrat Oranienbaum-Wörlitz über die Aufnah-
me. 
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(3) Als Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr unterstehen die Alters- und Ehrenabteilungen der fachli-
chen Aufsicht und der Betreuung durch den Stadtwehrleiter und die Ortswehrleiter, die sich dazu je-
weils eines Mitglieds der Alters- und Ehrenabteilung bedienen (Sprecher der Alters- und Ehrenabtei-
lungen). 

 
(4) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können auf eigenen Antrag freiwillig und ehrenamtlich 

Aufgaben der Feuerwehr – mit Ausnahme des Einsatzdienstes – übernehmen, soweit sie hierfür die 
entsprechenden Kenntnisse besitzen und körperlich geeignet sind. Dazu zählen insbesondere Aufgaben 
der Aus- und Fortbildung, der Gerätewartung und der Brandschutzerziehung. Im Rahmen dieser Tätig-
keiten unterliegen die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung der fachlichen Aufsicht durch die 
Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. 

 
 

§ 9 Leitung der Freiwilligen Feuerwehr 
 
(1) Die Stadtwehrleitung besteht aus dem Stadtwehrleiter und zwei Stellvertretern. Die Leitung der Orts-

feuerwehren besteht aus den Ortswehrleitern und ihren Stellvertretern. Sie sind im Dienst Vorgesetzte 
der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. Sie vollziehen die ihnen von der Trägerin der Freiwilligen 
Feuerwehr übertragenen Aufgaben in deren Auftrag. 

 
(2) Die Jugendfeuerwehrwarte werden auf Vorschlag des Stadtwehrleiters und des jeweiligen Ortswehrlei-

ters durch die Trägerin der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt. 
 
(3) Die Sprecher der Alters- und Ehrenabteilungen werden von den Angehörigen dieser Abteilung der 

Feuerwehr vorgeschlagen und für die Dauer von 6 Jahren von diesen gewählt. 
 
 

§ 10 Stadtwehrleitung 
 
(1) Der Stadtwehrleiter wird auf Vorschlag der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für die Dauer 

von 6 Jahren gewählt. 
 
(2) Die Stellvertreter werden auf Vorschlag des Stadtwehrleiters durch die Ortswehrleiter für die Dauer 

von 6 Jahren gewählt. 
 
(3) Der Stadtwehrleiter und deren Stellvertreter werden durch die Stadt Oranienbaum-Wörlitz für die 

Dauer von 6 Jahren zu Ehrenbeamten berufen. 
 
(4) Die Stadtwehrleitung bestimmt den Inhalt und den Zyklus der Wehrleitertagung (Gremium aus Stadt-

wehrleiter, Ortswehrleiter und deren Stellvertreter). Sie entscheidet auch über die Hinzuziehung wei-
terer Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr und über die Einladung von Gästen. Die Wehrleiterta-
gung soll mindestens einmal im Quartal stattfinden. Erforderlich werdende Festlegungen sind in Form 
von Beschlüssen mehrheitlich zu fassen. Das Recht zur Beschlussfassung haben der Stadtwehrleiter, 
die Ortswehrleiter einschließlich deren Stellvertreter. Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mehr als 
die Hälfte der Ortsfeuerwehren anwesend sind. Über jede Sitzung ist ein Protokoll zu fertigen und den 
Ortswehrleitern mit der Einladung zur nächsten Sitzung zuzusenden. 

 
(5) Die Stadtwehrleitung sichert unter Einbeziehung der Wehrleitertagung qualifizierte Zuarbeiten (Mittel-

anforderungen) im Zusammenhang mit der Planung des Bedarfs und des Teilhaushaltes für die Freiwil-
lige Feuerwehr zu. 

 
(6) Die Stadtwehrleitung unterstützt die Bearbeitung und Aktualisierung der Einsatzdokumente im Stadt-

gebiet. Sie fördert die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Verwaltungen in Bezug auf die Erstel-
lung von Einsatzunterlagen und berät bei Brandschutzahngelegenheiten. 

 
(7) Die Stadtwehrleitung bestätigt die von den Ortswehrleitungen erarbeiteten Dienstpläne der Ortsfeu-

erwehren und überwacht die laufende Ausbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Sie orga-
nisiert die Entsendung der Mitglieder zu Lehrgängen und überörtlichen Ausbildungen. 
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(8) Die Stadtwehrleitung unterstützt die Bearbeitung und Aktualisierung eines für jeden Ortsteil zu erar-

beitenden Strukturplanes (Personal, Züge, Gruppen, Alarmierungsarten, Alarmpläne) der Stadt Ora-
nienbaum-Wörlitz 

 
(9) Die Stadtwehrleitung erarbeitet und aktualisiert unter Einbeziehung der Wehrleitertagung einen Be-

darfs- und Strukturplan „Einsatztechnik/Gerätehäuser“ (Istzustand, Einsatzbereitschaft, Planung, Soll-
zustand) der Stadt Oranienbaum-Wörlitz. 

 
(10) Die Stadtwehrleitung unterbreitet der Trägerin der Freiwilligen Feuerwehr Vorschläge im Rahmen der 

Nachbarschaftshilfe und der Einweisung der Einsatzkräfte. 
 
(11) Die Abberufung des Stadtwehrleiters und seiner Stellvertreter kann aus persönlichen oder gesundheit-

lichen Gründen, aus Sachunkenntnis, wegen Verstößen gegen Vorschriften oder auf Antrag von min-
destens einem Drittel der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erfolgen. Die Abberufung ist 
schriftlich durch die Trägerin des Brandschutzes, nach vorheriger Anhörung des Betroffenen, auszurei-
chen. 

 
§ 11 

§ 11 Ortswehrleitung 
 

(1) Die Ortswehrleiter und deren Stellvertreter werden auf Vorschlag der aktiven Mitglieder der jeweiligen 
Ortsfeuerwehren für die Dauer von 6 Jahren durch diese gewählt. 

 
(2) Der Ortswehrleiter und deren Stellvertreter werden durch die Stadt Oranienbaum-Wörlitz für die Dau-

er von 6 Jahren zu Ehrenbeamten berufen. 
 
(3) Die Ortswehrleitungen erstellen die Dienstpläne für ihre Ortsfeuerwehr und sind für die Durchführung 

der laufenden Ausbildung verantwortlich. 
 
(4) Die Ortswehrleitungen haben die in den Wehrleitertagungen gefassten Beschlüsse und getroffenen 

Festlegungen in ihrem Zuständigkeitsbereich auszuwerten und durchzusetzen. Die Ortswehrleitungen 
haben an den Sitzungen der Stadtwehrleitung teilzunehmen. Im Verhinderungsfall ist eine Entschuldi-
gung notwendig. 

 
(5) Für die Abberufung eines Ortswehrleiters oder Stellvertreters gilt § 9 Abs. 11 entsprechend. 
 
 

§ 12 
§ 12 Beendigung der Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 

 
(1) Die Angehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr wird durch Tod, schriftliche Austrittserklärung oder Aus-

schluss beendet. 
 
(2) Der Austritt ist gegenüber dem Stadtwehrleiter oder Ortswehrleiter schriftlich zu erklären. 
 
(3) Über den Ausschluss von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr entscheiden die Mitglieder der je-

weiligen Ortsfeuerwehr mit Zweidrittelmehrheit. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mehr als die 
Hälfte der Mitglieder der jeweiligen Abteilung anwesend sind. 

 
(4) Gründe für den Ausschluss sind vor allem: 

- wiederholte Verstöße gegen Dienstpflichten, 

- grob unkameradschaftliches Verhalten, 

- anstößiges Benehmen und Rassenfeindlichkeit in der Öffentlichkeit. 
 



 

Feuerwehrsatzung der Stadt Oranienbaum-Wörlitz 
 

 

Seite 7 von 7 
 

(5) Der Ausschluss ist dem Betroffenen unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. Gegen den Aus-
schluss kann innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Über den Widerspruch entschei-
det der Bürgermeister. 

 
 

§ 13 Sprachliche Gleichstellung 
 
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 
 
 

§ 14 Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
Sich derzeit in Funktion befindliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, insbesondere diejenigen, die im 
Ergebnis von Wahlgängen Funktionen ausüben, verbleiben bis zum nächsten Wahlgang in ihrer Funktion. 
 
 

§ 15 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwil-
lige Feuerwehr der Gemeinde Griesen vom 27.11.2007 außer Kraft. 
 
 
Oranienbaum-Wörlitz, 11.06.2012 
 
 
 
 
 
 
 
Zimmermann      (Dienstsiegel) 
Bürgermeister 
 
 
Im Original unterschrieben und gesiegelt 
 


